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STATUTEN «ALTA-PETE-OERLIKON»

l. NAME UND SITZ

Art. 1-1

Art. 1-2
Art. 1-3

Unter dem Namen "Alta-Pete-Oerlikon” besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB
als juristische Person.

Der Verein hat seinen Sitz am Wohnort des Prasidenten.

Wird der Verein durch ein Co-Prasidium geflihrt bestimmen die beiden Co-Prasidenten
gegenseitig, welcher Wohnort als Vereinssitz gegeniiber Behérden oder anderen
Institutionen kommuniziert wird.

Il.  ZIEL UND ZWECK

Art. 2-1

Der Verein "Alta-Pete-Oerlikon”
o fordert die Erhaltung der Industriegeschichte der ,,Werkzeugmaschinenfabrik
Oerlikon” und der ,,Oerlikon Biihrle / Contraves” indem er
- Artefakte, Memorabilien, Fachberichte, Bilder usw. sammelt, katalogisiert und nach
Méglichkeit der Offentlichkeit zuganglich macht;
- Museen, welche relevantes Ausstellungsmaterial beherbergen, nach Bedarf
Unterstlitzung bietet;
e bezweckt den Austausch von Erinnerungen zwischen Ehemaligen, Aktiven, Freunden
und Gonnern aus der beruflichen Tatigkeit und dem persdnlichen Umfeld zu fordern;
e bietet eine Platform zur Interaktion zwischen Technologienutzern national und
international;
e organisiert, wenn moglich und nach Bedarf, jahrlich ein oder mehrere Treffen fir
Mitglieder und Interessierte;
e st parteilos, politisch nicht aktiv und konfessionell neutral;
e ist nicht gewinnorientiert.

l1l. MITGLIEDSCHAFT

Art. 3-1

Art. 3-2

Art. 3-3

Art. 3-4

Mitglieder des Vereins kdnnen nattirliche und juristische Personen werden, die Ziel und
Zweck des Vereins anerkennen und férdern.

Der Verein ist grundsatzlich allen Interessierten, insbesondere Ehemaligen der Oerlikon-
Buhrle AG / Contraves AG, Freunden der Industriegeschichte ,Werkzeugmaschinenfabrik
Oerlikon / Oerlikon Bihrle / Contraves”, Aktiven aus der themenbezogenen Industrie,
nationalen und internationalen ehemaligen und aktiven Technologienutzern (z.B.
Armeeangehorige) zuganglich.

Der Verein besteht aus
e Aktivmitgliedern
e Ehrenmitgliedern

Mit der Bezahlung des Jahresbeitrags und der Akzeptierung der Statuten gilt die
Mitgliedschaft fur das laufende Vereinsjahr.
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STATUTEN «ALTA-PETE-OERLIKON»

Aktivmitglieder
Als Aktivmitglied des Vereins kann jede natlirliche Person aufgenommen werden.

Die Aufnahme zum Aktivmitglied kann jederzeit per eMail oder Registrierung auf der
Vereins-Webseite erfolgen. Sie erfordert das Einzahlen des Mitgliederbeitrages und die
Bestdtigung des Vorstandes.

Ohne Austritt wird die Mitgliedschaft automatisch um 1 Jahr verlangert.
Die Aktivmitglieder unterstiitzen im Rahmen ihrer Moéglichkeiten den Verein.
Aktivmitglieder haben Stimm-, Wahl- und Antragsrecht.

Ehrenmitglieder
Die Ehrenmitgliedschaft wird Personen verliehen, die sich in besonderem Masse fiir den
Verein verdient gemacht haben. Sie ist mit dem Erlass des Mitgliederbeitrages verbunden.

Grundsatzlich soll eine Person, welche zum Ehrenmitglied vorgeschlagen wird, folgende
Kriterien und Eigenschaften in ihrer Amtszeit oder Vereinsmitgliedschaft erfiillt, respektive
ausgewiesen haben:

Hohe Fachkompetenz, initiativ, pflichtbewusst, termintreu, hilfsbereit, loyal gegenliber
Kollegen und Mitgliedern, anerkannt von Kollegen und Mitgliedern. Integre und
geschatzte Personlichkeit.

Kriterien Vereinsprasident

a) Amtsdauer: 10 Jahre

b) Hat den Verein strategisch und operativ (Prozesse, Mitgliederzahl) weiterentwickelt

c) Hat als Prasident den Verein und den Vorstand umsichtig und zielorientiert gefiihrt
und war als Prasident akzeptiert

Kriterien Vorstandsmitglied

a) Amtsdauer: 10 Jahre

b) Hat durch hohe Fachkompetenz und viel Initiative dem Verein in seiner Funktion
einen grossen Nutzen gebracht.

Kriterien Vereinsmitglieder

Vereinsmitgliedern ohne Funktion kann grundsatzlich die Ehrenmitgliedschaft verliehen
werden, wenn sich diese in besonderem Masse gegeniiber dem Verein verdient gemacht
haben.

Kriterien nicht-Vereinsmitglieder

Nicht-Vereinsmitgliedern kann in Sonderfallen die Ehrenmitgliedschaft verliehen werden,
insbesondere wenn diese den Verein massgeblich unterstitzt haben (z.B. Donation,
Memorabilien)

Kriterien Sonderfille
In Sonderfillen entscheidet die ordentliche Mitgliederversammlung liber diesbeziigliche
Antrage.

Vorschlage werden and der Vorstandsitzung geprift und bewertet.
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Wird einem Antrag die Berechtigung gemass den vorgehenden Kriterien erteilt, so soll das
Mitglied an der kommenden ordentlichen Mitgliederversammlung zur Wahl als
Ehrenmitglied vorgeschlagen werden.

Ehrenmitglieder haben Stimm-, Wahl- und Antragsrecht.

Der Verzicht der Ehrenmitgliedschaft auf eigenes Begehren ist dem Vereinsvorstand
schriftlich mitzuteilen.

Der jahrliche Mitgliederbeitrag ist gemass Anhang 1 festgelegt.

Die Beitrage werden bei Beginn des Vereinsjahres, welches vom 01.01. bis zum 31.12.
dauert, in Rechnung gestellt.

Nicht-Mitgliedern wird fiir die Teilnahme an der Mitgliederversammlung zusatzlich zu den
kalkulierten Kosten ein Betrag in der Hohe des jahrlichen Mitgliederbeitrages in Rechnung
gestellt.

Das Nichtbezahlen des jahrlichen Mitgliederbeitrages hat den Ausschluss aus dem Verein
zur Folge.

Die Mitgliedschaft erlischt durch:

a) Austritt
b) Ausschluss
c¢) Todesfall

Der Austritt muss schriftlich (eMail oder Schreiben) erfolgen. Er kann bis Ende des
Vereinsjahres (31.12.) eingereicht werden.

Der Ausschluss kann vom Vorstand gegen jedes Mitglied ausgesprochen werden, welches
sich eines unehrenhaften Verhaltens schuldig macht, geschiitzte Daten (z.B.
Mitgliederliste) veroffentlicht, oder welches die Interessen des Vereins schadigt.

Der Beschluss des Ausschlusses des Mitgliedes, wird diesem schriftlich mitgeteilt und gilt
sofort.

Eine Rekursmoglichkeit besteht nicht.

IV. GONNER & SPONSOREN

Art. 4-1

Art. 4-2
Art. 4-3

Art. 4-4

Génner

Gonnermitglieder sind natrliche und juristische Personen, die dem Verein jahrlich
mindesten den vom Vorstand fiir Gonner festgesetzten Betrag zukommen lassen, ohne
sich aktiv am Vereinsleben zu beteiligen.

Gonner haben kein Stimm-, Wahl- und Antragsrecht.

Fiir Gonnermitglieder endet die Mitgliedschaft automatisch bei Nichtbezahlen des
Jahresbeitrages.

Sponsoren
Sponsoren des Vereins kdnnen natdlrliche und juristische Personen sein, die ein
bezeichnetes Projekt des Vereins oder generell den Verein unterstiitzen mdchten.
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STATUTEN «ALTA-PETE-OERLIKON»

Art. 4-5 Anstelle eines Jahresbeitrages leisten sie zum aktuellen Zeitpunkt (also auch unterjahrig)
einen finanziellen Beitrag fiir das von ihnen unterstiitzte Projekt oder generell zu Gunsten
des Vereines.

Art. 4-6  Sponsoren haben kein Stimm-, Wahl- und Antragsrecht.

Beitrége
Art. 4-7  GOnner CHF 50.00 (mindestens)
Sponsoren CHF 100.00 (mindestens)

V. ORGANE

Art.5-1 Die Organe des Vereins "Alta-Pete-Oerlikon“ sind:
a) Die Mitgliederversammlung
b) Der Vorstand
c) Die Revisionsstelle
Die Mitgliederversammlung

Art.5-2  Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alljahrlich, und wenn maoglich innerhalb der
ersten sechs Monate des Jahres statt.

Art.5-3  Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand innerhalb eines
Monats vor dem Termin per eMail unter Angabe der Traktanden.

Art. 5-4  Antrdge zuhanden der Mitgliederversammlung sind spatestens zwei Wochen im Voraus
per eMail an den Prasidenten zu richten.

Art.5-5 Eine ausserordentliche Mitgliederversammlung ist auf Beschluss des Vorstandes, auf
Antrag von mindestens einem Fiinftel der Mitglieder oder auf Antrag der Revisionsstelle
einzuberufen. Die Einladung durch den Vorstand erfolgt 1 Monat vor der Versammlung

Art.5-6  Aufgaben und Kompetenzen der Mitgliederversammlung:

a) Abnahme des Jahresberichts des Prasidenten, der Jahresrechnung sowie des Berichts
der Revisionsstelle*

b) Entlastung des Prasidenten und der Revisionsstelle*

c) Wahl des Prasidenten, der Ubrigen Vorstandsmitglieder und der Revisionsstelle*

d) Behandlung von Antragen des Vorstandes und der Mitglieder

e) Anderung der Statuten

f)  Anderung der Mitgliederbeitrige

g) Auflosung des Vereines
*falls vorhanden

Art. 5-7  Beschlisse an der Mitgliederversammlung werden in offener Abstimmung mit einfachem
Mehr der anwesenden und vertretenen stimmberechtigten Mitglieder gefasst.

Art. 5-8  Stellvertretung ist nur durch ein anderes Vereinsmitglied zulassig.

Art.5-9  Stimmen kdnnen bis eine Woche vor dem Termin per eMail an das Co-Prasidium

abgegeben werden.
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Alle anwesenden Mitglieder haben das gleiche Stimmrecht.

Die Abstimmung erfolgt nur dann geheim, wenn dies ausdriicklich von der Mehrheit der
anwesenden Mitglieder verlangt wird.

Bei Stimmengleichheit hat der Prasident den Stichentscheid.

Bei der Beschlussfassung lber ein Rechtsgeschaft oder einen Rechtsstreit zwischen einem
Mitglied und dem Verein, ist das betroffene Mitglied vom Stimmrecht, auch lber die
Entlastung des Vorstandes im Falle eines Rechststreits ausgeschlossen.

Gonner und Sponsoren haben kein Stimmrecht.

Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern und wird von der
Mitgliederversammlung auf eine Amtsdauer von einem Jahr gewahlt und konstituiert sich
selbst.

Vorstandssitzungen finden auf Antrag des Prasidenten oder eines anderen Mitglieds des
Vorstandes statt.

Der Vorstand ist beschlussfahig, sofern mindestens zwei Mitglieder anwesend sind.
Bei Stimmgleichheit fallt der Prasident den Stichentscheid.

Scheiden Vorstandsmitglieder wahrend der Amtsdauer aus, ergdnzt sich der Vorstand bei
Bedarf bis zur nachsten Mitgliederversammlung selbst.

Die Vorstandsmitglieder arbeiten unentgeltlich.
Der Vorstand setzt sich zusammen aus:

a) Prasident

b) Vizeprasident

c) Aktuar

d) Kassier

e) Webmaster

f)  Weitere Funktionare

Amterkumulation ist zul&ssig.
Ein Co-Prasidium ist zuldssig. Dabei setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen:

a) Co-Prasident

b) Co-Préasident

c) Vizeprasident

d) Aktuar

e) Kassier

f)  Webmaster

g) Weitere Funktionare

Amterkumulation ist zul3ssig.

Beide Co-Prasidenten vertreten den Verein nach Aussen vollumfanglich mit denselben
Rechten und Pflichten wie beim Prasidentenmodell.
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STATUTEN «ALTA-PETE-OERLIKON»

Die Co-Prasidenten regeln die Aufgabenstellung eigenstandig.

Im Falle eines Co-Prasidiums is der Begriff ,Prasident” in diesen Statuten durch , Co-
Prasident zu ersetzen.

Dem Vorstand stehen grundsatzlich alle Befugnisse zu, welche nicht ausdriicklich der
Mitgliederversammlung vorbehalten sind.

Der Vorstand ist insbesondere zustandig fir:

a) Vorbereitung und Durchfiihrung der ordentlichen und ausserordentlichen
Mitgliederversammlung

b) Erstellen und Uberarbeiten von Statuten und Reglementen

¢) Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern.

d) Organisation von Vereinsanlassen

e) Buchfiihrung und Jahresabschluss zuhanden der Mitgliederversammlung

f)  Betreibung und Pflege der Verein-Webseite www.alta-pete-oerlikon.ch

Der Vorstand vertritt den Verein nach Aussen. Er zeichnet kollektiv zu zweien mit dem
Prasidenten.

Die Regelung beziiglich der Vollmachten fiir das Vereinskonto ist gemass Basisvertrag der
Vereinsbank geregelt.

Die Revisionsstelle

Art. 5-29
Art. 5-30

Eine Revisionsstelle wird bei Bedarf gemass Artikel 69b ZGB eingesetzt.

Als Revisionsstelle kdnnen eine oder mehrere natirliche oder juristische Personen
gewahlt werden, welche iber angemessene Fachkenntnisse, respektive im Bedarfsfall
Uber die Zulassung der Eidgendssischen Revisionsaufsichtsbehorde verfiigt.

VI. DAS VEREINSVERMOGEN

Art. 6-1
Art. 6-2
Art. 6-3

Art. 6-4

Das Geschaftsjahr fallt mit dem Kalenderjahr zusammen.
Per 31. Dezember wird die Jahresrechnung abgeschlossen.

Das Vermégen des Vereins bildet sich aus den Mitgliederbeitridgen, Uberschiissen der
Betriebsrechnung, aus allfalligen Schenkungen, Sponsoren-, und Gonnerbeitragen,
Vermachtnissen und dem Betrag in der Hohe des jahrlichen Mitgliederbeitrages, der
jedem Nicht-Mitglied fiir die Teilnahme an der Mitgliederversammlung in Rechnung
gestellt werden.

Die Mitgliederbeitrage werden fiir die Lizenzgebiihren, Betreibung und Pflege der Vereins-
Webseite sowie weitere administrative Kosten verwendet. Die Kosten fiir Vereinsanldsse
werden nach dem kalkulierten Aufwand den Teilnehmern im Voraus in Rechnung gestellt.
Der Verein kann Mitgliederbeitrdge fir die finanzielle Unterstitzung von Vereinsanlassen
verwenden.
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Art. 6-5

Art. 6-6

Art. 6-7
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Fiir die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur das Vereinsvermogen.

Die personliche Haftbarkeit der Mitglieder fiir die Verbindlichkeiten des Vereins ist
ausgeschlossen.

Mitglieder, deren Mitgliedschaft vor einer allfalligen Auflosung des Vereins erlischt, haben
keinen Anspruch auf das Vereinsvermogen.

VII. STATUTEN-ANDERUNG UND AUFLOSUNG

Art. 7-1

Art. 7-2

Fir die Statutenanderung und die Auflésung des Vereins bedarf es der Mehrheit aller
abgegebenen Stimmen der stimmberechtigten Mitglieder.

Im Falle der Auflésung des Vereins bestimmt die Mitgliederversammlung lGber die
Aufteilung des Liquidationserloses.

Diese Statuten wurden in der vorliegenden Form an der Mitgliederversammlung vom 18. Januar
2025 angenommen und sind mit diesem Datum in Kraft getreten.

Zurich, den 01.02.2025

Der Prasident: Der Aktuar:
Fabian Ochsner Hans-Peter Vogt

Seite 9 von 10
Ausgabe 01.02.2025



A
»)
)

3
1
%

ST

2 \
/\/ \
i
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ANHANG 1 - Jahrlicher Mitgliederbeitrag

Der jahrliche Mitgliederbeitrag betragt CHF 30.00 pro Mitglied.

Seite 10 von 10
Ausgabe 01.02.2025



	I. NAME UND SITZ
	II. ZIEL UND ZWECK
	III. MITGLIEDSCHAFT
	IV. GÖNNER & SPONSOREN
	V. ORGANE
	VI. DAS VEREINSVERMÖGEN
	VII. STATUTEN-ÄNDERUNG UND AUFLÖSUNG

